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Die Benützung von Turnhallen, Sportanlagen, Mehrzweckräume, wie
Gemeindesaal und Küche, ist wie folgt entschädigungspflichtig:

a) für ordentliche Proben und Trainings der Ortsvereine an Werktagen,
ohne Samstage, Sonntage und Feiertage
- Raumbenützung unentgeltlich
- Pauschalaufwand Abwart unentgeltlich

b) für ausserordentliche Belegungen und zusätzliche Anlässe der Ortsve-
reinean Samstagen, Sonntagen und Feiertagen:
- Raumbenützung unentgeltlich
- Pauschalaufwand Abwart Pauschalgebühr gemäss e)

c) für Belegungen und Anlässe durch auswärtige Organisationen oder Pri-
vatpersonen
- Raumbenützung

Turnhallen

Aussen-
anlagen

inkl.
Duschen

Gemeinde
saal

Küche

1 2 3 kalt warm

1. Abend 300 600 900 300 300 75 150

2. Abend 150 300 450 150 150 37.50 75

Vor- oder
Nachmittag

150 300 450 150 150 75 150

ein
ganzer Tag

300 600 900 300 300 75 150

- Pauschalaufwand Abwart Pauschalgebühr gemäss e)

d) für Kurse und Seminare durch auswärtige Organisationen oder Fimen
- Raumbenützung
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Turnhallen Aussenanlagen
inkl. Duschen Gemeindesaal

1 2 3

Vor- oder
Nachmittag 50 100 150 50 50

ein
ganzer Tag 75 150 225 75 75

- Pauschalaufwand Abwart Pauschalgebühr gemäss e)

e) Aufwand Abwart
- Pauschalaufwand

Je nach Belegungsart wird der Mindestaufwand für die Schlüssel-
übergabe, Öffnung der Räume und die Kontrollgänge pauschal
nach folgenden Anzahl Stunden belastet:

Belegungsart/-Ort
Turnhalle und/oder

Aussenanlagen inkl.
Duschen / Std./Fr.

Gemeindesaal und/oder
Militärküche

Std./Fr.

Pro Abend 1 Std. à Fr. 40.-- 1 Std. à Fr. 40.--

Samstagnachmittag
oder pro ½ Tag
tagsüber

1 Std. à Fr. 40.-- 1 Std. à Fr. 40.--

pro 1/1 Tag tagsüber 1 ½ Std. à Fr. 40.-- 1 ½ Std. à Fr. 40.--

pro Wochenende 1 ½ Std. à Fr. 40.-- 1 ½ Std. à Fr. 40.--

- besonderer Aufwand des Abwarts:
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Für die Pauschale übersteigende Aufwand, wie Bereitstellung, Prä-
senz, Wiederinstandstellung und Nachreinigung, etc. pro Std. Fr. 40.-

f) für defektes Material (Mobiliar, Geschirr und Material) wird zum Wie-
derbeschaffungspreis Rechnung gestellt.

Genehmigt durch den Gemeinderat am 18.11.1987 / 27.09.1995

EINWOHNERGEMEINDE EGERKINGEN
Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber
sig. Kurt Rütti sig. Jules Bättig

T:\msoffice\winword\reglemente\53 gebühren benutzung mzw-anlagen mühlematt 22.08 -
27.9.1995.doc


